
Änderung der Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender 
Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV, SR 922.01) 

 
 

  

1 
 

Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Grünliberale Partei Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : GLP Schweiz 
 
 
Adresse : Monbijoustrasse 30, 3011 Bern  
 
 
Kontaktperson : Noemi Emmenegger, 
Geschäftsführerin der Bundeshausfraktion,  
 
 
Telefon :       
 
 
E-Mail : noemi.emmenegger@parl.ch 
 
 
Datum : 22. Februar 2023 
 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 

Bitte Formular ausfüllen und im Word- und PDF-Format bis am 

23. Februar 2023 an 

 

claudine.winter@bafu.admin.ch 

 

senden. 

 

* = Pflichtfelder: Bitte im Minimum diese Felder ausfüllen. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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I. Zusammenfassung / Wichtigste Anliegen zur Vorlage / Fazit* 

Zusammenfassung / Wichtigste Anliegen zur Vorlage* 

Die Grünliberalen sind grundsätzlich mit einer zielgerichteten Anpassung der 

Jagdverordnung einverstanden, um die Konflikte zwischen Wolf und Mensch weiter zu 

reduzieren. Die Vorschläge zur Anpassung der Jagdverordnung illustrieren auch den 

Spielraum, welche das geltende Jagdgesetz beim Wolfsmanagement bietet.  

  

So begrüssen die Grünliberalen den neuen Artikel 9ter, welcher in Zukunft den Abschuss 

eines Wolfes bei schwerer und unmittelbar drohenden Gefahr für den Menschen ohne der 

bisherigen Anwendung der polizeilichen Generalklausel ermöglicht. Zwingende 

Voraussetzung für unsere Zustimmung ist jedoch, dass notfallmässige Abschüsse 

nachträglich beschwerdefähig verfügt werden müssen. Weiter akzeptieren die 

Grünliberalen auch Abschüsse von Wölfen aus Rudeln, die sich im betreffenden Jahr nicht 

fortgepflanzt haben unter der Bedingung eines vorliegenden grossen Schadens durch das 

betreffende Rudel und der gleichzeitigen Sicherung des lokalen Wolfsbestandes. Auch 

befürworten die Grünliberalen die Klassifizierung von schwer verletzten Nutztieren der 

Rinder- oder Pferdegattung als “grossen Schaden”. Jedoch fehlen aus Sicht der 

Grünliberalen in den vorgeschlagenen Änderungen klare und messbare Kriterien, etwa für 

“schwerverletzte Nutztiere” oder für “potentiell aggressives Verhalten gegenüber 

Menschen.“ Auch lehnen die Grünliberalen die Haupt-Kompartimente als Grundlage der 

Beurteilung für den Wolfbestand ab, da sie wildbiologisch nicht nachvollziehbar und 

willkürlich definiert sind. Die Grünliberalen lehnen es insbesondere ab, dass die 

Wolfsbestände nur am Rande der Überlebensfähigkeit geduldet werden könnten. Aus 

Sicht der Grünliberalen soll der Wolfsbestand seine wichtige Rolle im Ökosystem 

wahrnehmen können. Dazu gehört etwa die Kontrolle von regional übergrossen 

Rotwildpopulationen in den Alpen und die Förderung der Waldverjüngung (z.B. in 

Schutzwäldern, Weisstannen-Waldgesellschaften). 

  

Ferner sind aus Sicht der Grünliberalen die vom National- und Ständerat am 16. 

Dezember 2022 beschlossenen Änderungen des Jagdgesetzes deshalb nicht nur unnötig, 

sondern sogar kontraproduktiv. Abschüsse von Wölfen sollte sich auf 

schadensstiftende/verhaltensauffällige Individuen konzentrieren und möglichst nahe an 

Nutztieren oder dem Siedlungsgebiet erfolgen, um den grösstmöglichen 

Abschreckungseffekt zu erzielen. Dieser Grundsatz wird aus Sicht der Grünliberalen im 

neuen Gesetz zu wenig beachtet.  

 

Die Grünliberalen wollen auch in Erinnerung rufen, dass die wissenschaftliche Evidenz für 

die Wirksamkeit von Wolfabschüssen zum Schutze von Nutztieren sehr dünn ist. Viel 

effektiver ist ein starker Herdenschutz. Die Grünliberalen hätten sich deshalb eine weitere 

finanzielle und personelle Stärkung des Herdenschutzes in der vorliegenden Revision der 

Jagdverordnung gewünscht. So befürworten die Grünliberalen seit längerer Zeit, dass der 

Bund sich zu 100% für Massnahmen für den Herdenschutz sowie an Schäden an 

Nutztieren durch Grossraubtiere beteiligt (Art. 10ter Abs. 1). Dazu gehört auch die 

finanzielle Abgeltung von menschlichen Arbeitskräften in Form von Hirtenhilfen als 

Ergänzung zu den Bewirtschaftungsmassnahmen. Eine Studie von 2019 im Auftrag der 

Kantone Uri und Wallis zeigt, dass der Schutz der Herden auf den Schafalpen finanzielle 

und personelle Mehraufwände verursacht, die mit dem heutigen Beitragssystem nur zu ca. 

50% gedeckt sind. Hier besteht weiterhin eine Finanzierungslücke, besonders für kleine 

Alpen.  
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Zudem hätten sich Grünliberalen auch eine generelle Verbesserung des Artenschutzes 

sowie der Arten- und Lebensraumförderung in der Jagdverordnung gewünscht. Angesichts 

des desolaten Zustands der Biodiversität in der Schweiz sind generell zusätzliche 

Finanzhilfen (z.B. im Rahmen der NFA-Programmvereinbarungen mit den Kantonen) für 

Massnahmen für den Arten- und Lebensraumschutz sowie für Förderungsmassnahmen in 

eidgenössischen Wildtierschutzgebieten/Jagdbanngebieten und Vogelreservaten sowie für 

den Schutz und die Aufwertung der überregional bedeutenden Wildtierkorridore 

erforderlich. Ebenso wichtig ist, dass die Jagdverwaltungen ihre Verantwortung für die 

gezielte Förderung von gefährdeten Arten deutlich stärker als bisher wahrnehmen und 

ihnen dafür auch die notwendigen personellen und finanziellen Mitteln zur Verfügung 

gestellt werden. Besonders dringend wäre eine Professionalisierung der Gebietsbetreuung 

mit einem deutlich erhöhten Personalbestand an Reservatsbetreuerinnen und -betreuern, 

welche sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch die Aufwertungs- und 

Schutzmassnahmen durchführen könnten.  

  

Auch ist die Regulierung von geschützten Arten aufgrund von Einbussen beim Jagdregal 

(geltender Art. 4 Abs. 1 Bst. g) aus der Jagdverordnung zu streichen. Grossraubtiere 

siedeln sich nur in Regionen mit überhöhten Wildbeständen an und leisten damit einen 

wichtigen Beitrag an die natürliche Waldverjüngung. In der Verordnung gibt es zudem 

keine quantifizierbare Definition von «hohen» Einbussen im Jagdregal. Damit besteht 

weiterhin das Risiko, dass der Bestand von geschützten Arten reguliert wird, nur um 

unnatürlich hohe Wildbestände für die Jägerschaft zu gewährleisten.  

  

Weiter gehört die nach wie vor existierende Wilderei von geschützten Arten wie Luchsen, 

Wölfen, aber auch von Wanderfalken, gezielt bekämpft. Die Grünliberalen fordern, dass 

kantonale Daten zur Wilderei systematisch gesammelt und jährlich vom BAFU in der 

nationalen Jagdstatistik publiziert werden. Anhand aktualisierter Daten und einer stärkeren 

Transparenz könnten Hotspots der Wilderei einfacher erkannt und gezielter bekämpft 

werden. 

 

Fazit* 

Zusammengefasst begrüssen die Grünliberalen mehrheitlich die vorgeschlagenen 

Änderungen in der Jagdverordnung, sofern die erwähnten Regulierungsgründe nach 

messbaren und genauen Kriterien definiert werden. Die Grünliberalen sind jedoch 

enttäuscht, dass die Revision der Jagdverordnung nicht auch dazu genutzt wurden, den 

Herdenschutz und den Artenschutz gleichzeitig zu stärken. 

 

 

 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Änderungen 

 

1. Art. 4bis Abs. 1bis, 2 und 3 «Regulierung von Wölfen» 

 

Art. 4bis Abs. 

1bis 

Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalten / 

Änderungswünschen 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Wir sind grundsätzlich damit einverstanden, dass 

einjährige Jungtiere von Rudeln, die grossen Schaden 

stiften, auch in Jahren ohne Nachwuchs reguliert werden 

können. 
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Aus unserer Sicht müssen jedoch weiterhin folgende 

Voraussetzungen für eine solche Regulierung beachtet 

werden: 

  

- Die Regulierung ist nur möglich, falls ein grosser 

Schaden» gemäss Art. 4bis Abs. 2 JSV oder eine 

«erhebliche Gefährdung von Menschen» gemäss Art. 

4bis Abs. 3 vorliegt.  

- Nur die Jungtiere des schadenstiftenden Rudels 

können erlegt werden.  

- Die lokale Wolfspopulation bleibt gesichert. 

  

Weiter lehnen wir die Haupt-Kompartimente als 

Grundlage für die Beurteilung des Wolfsbestandes ab. 

Diese Kompartimente sind wildbiologisch nicht 

nachvollziehbar und willkürlich definiert. Die 

Grünliberalen lehnen es insbesondere ab, dass nur 

knapp überlebensfähige Wolfsbestände geduldet werden 

sollen. Aus Sicht der Grünliberalen soll der Wolfsbestand 

seine wichtige Rolle im Ökosystem wahrnehmen können 

- etwa die Kontrolle der Rotwildpopulationen und die 

dadurch vereinfachte Verjügung von Schutzwäldern.  

 

Art. 4bis Abs. 2 

 

Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalten / 

Änderungswünschen 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Wir lehnen die neu ermöglichte Anrechnung der 

Schäden an Neuweltkameliden ab. Diese nicht 

einheimischen Nutztiere sind gemäss Wolfskonzept nicht 

Bestandteil der schützenswerten konventionellen und 

traditionellen Landwirtschaft. Auch sind Neukamelide 

keine vom Bund anerkannten Herdenschutztiere, da ihre 

Wehrhaftigkeit gegenüber Grossraubtieren nicht 

ausreichend beweisen ist. 

  

Weiter wünschen wir eine genauere Definition von 

"schwer verletzten" Nutztieren nach messbaren Kriterien. 

Gemäss erläuterndem Bericht sind unter "schwer 

verletzten" Verletzungen eingenommen, die eine "länger 

andauernde" tierärztliche Pflege benötigen. Eine solche 

kann aber bereits bei einem infizierten Kratzer oder eine 

auf der Flucht eingerissene Klaue verursachen.   

 

Art. 4bis Abs. 3 

 

Akzeptanz 
Ablehnung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Das Wort "insbesondere" ist zu streichen, da es zu viel 

Interpretationsspielraum für angeblich problematisches 

Verhalten zulässt. 

 

 

 

2. Art. 9bis Abs. 1, 2 Bst. c, 3 und 6 Satz 1 «Massnahmen gegen einzelne Wölfe» 

Art. 9bis Abs. 1 
 

Akzeptanz 
Zustimmung 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 
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 Wir sind damit einverstanden, dass auch einzelne, nicht 

zu einem Rudel gehörende oder von einem Rudel 

verstossene Einzelwölfe, die auch auch eine Zeit lang in 

Rudelrevieren herumstreifen, reguliert werden können, 

sofern sie grossen Schaden anrichten oder Menschen 

erheblich gefährden.  

 

Art. 9bis Abs. 2 

Bst. c 

 

Akzeptanz 
Ablehnung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Eine weitere Herabsetzung der Schadensschwelle für 

Einzelwölfe lehnen wir ab, da diese bereits bei der 

Jagdverordnung-Anpassung von 2021 herabgesetzt 

wurde. Die vorgeschlagene  reduzierte Schadenschwelle 

von nur 8 Nutztieren könnte auch bei einem einzelnen, 

unglücklichen Angriff erreicht werden. Dies würde jedoch 

nach Art. 12 Abs. 2 JSG verlangte noch nicht einem 

"erheblichen Schaden" entsprechen. Für einen 

erheblichen Schaden müssten aus Sicht der Grünliberale 

mindestens zwei Angriffe des gleichen Einzelwolfes 

erfolgen.       

 

Art. 9bis Abs. 3 

 

Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalten / 

Änderungswünschen 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Siehe Kommentare unter Art. 4bis Abs. 2. Die 

Anrechnung von nicht-einheimischen Neuweltkameliden 

als Grossvieh-Schaden lehnen wir ab. Zudem ist eine 

Definition von "schwer verletzten" Nutztieren nach 

messbaren Kriterien nötig.  

 

Art. 9bis Abs. 6 

 

Akzeptanz 
Zustimmung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 
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3. Art. 9ter «Einzelabschuss eines Wolfs aus einem Rudel» 

Art. 9ter  Akzeptanz 
Zustimmung mit 

Vorbehalten / 

Änderungswünschen 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Den Artikel begrüssen wir grundsätzlich, damit sich in 

Zukunft die Anwendung der polizeilichen Generalklausel 

in vielen Fällen erübrigt. Zwingende Voraussetzung für 

unsere Zustimmung ist jedoch, dass notfallmässige 

Abschüsse nachträglich beschwerdefähig verfügt werden 

müssen. 

  

Jedoch erachten wir die Beschreibungen im erläuternden 

Bericht als zu vage und darum problematisch. So soll ein 

Verhalten von einem Wolf, dass sich zu einem potenziell 

aggressiven Verhalten entwickeln KANN, als 

Abschussgrund genügen. Ein solches Verhalten sollte 

klarer definiert werden und sich gemäss Anhang 5 des 

geltenden Wolfkonzeptes orientieren. Aus unserer Sicht 

wäre ein Abschuss nur auf Stufe "rot = problematisch" 

angezeigt. 

 

 

 

4. Art. 10 Abs. 3 «Entschädigung und Schadenvergütung» 

Art. 10 Abs. 3 Akzeptanz 
Zustimmung 

 

Antrag für Änderungsvorschlag und/oder Bemerkungen 

Wir begrüssen eine Verknüpfung der Erhebung von 

Grossraubtierrissen und der Tierverkehrsdatenbank des 

Bundes, da sie mehr Transparenz und eine bessere 

Vollzugskontrolle ermöglicht.  

 

 

 

5. Änderung in anderem Erlass (WZVV) 

WZVV,  

Anhang 1,  

Nr. 5 Chevroux 

jusqu’à 

Portalban 

Akzeptanz 
Kein Kommentar 

 

Bemerkungen 

      

 

 


